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Protokoll
über die Sitzung:

Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss

am Donnerstag, dem 7. November 2024, Beginn: 14.00 Uhr
Schloss Mirabell, 2. Stock, Zimmer 200

(10. Sitzung des Jahres und 10. Sitzung der Amtsperiode)

Vorsitz: Mag. Dr. Tarik Mete, MBA MA MIM BA

Anwesend: Mag. Dr. Tarik Mete, MBA MA MIM BA SPÖ
Hannelore Schmidt SPÖ
Mag. (FH) Hermann Wielandner SPÖ
Roberta Jelinek KPÖ PLUS
Sara Sturany KPÖ PLUS
Peter Weiss KPÖ PLUS
Dipl.-Ing. Christoph Bernd Brandstätter ÖVP
Christina Dorner, LLM.oec. ÖVP
Mag. Ingeborg Haller GRÜNE
Mag. Robert Altbauer FPÖ

Anwesend gemäß § 27 Abs. 2 StR:
Dr. Christoph Ferch SALZ

Entschuldigt: Klaudius May KPÖ PLUS

Vom Amt: Abt. 5: Mag. Würfl, Mag. Jenni, DI Buttler, Mag. Ing. Dornstauder,
DI Hörbinger, DI Kaiser, DI Schober
Info-Z: Frau Lapuch, BA

Schriftführerin: Maria Loidl

Gemeinderatskanzlei

Schloss Mirabell
Postfach 63
5024 Salzburg

Tel. +43 662 8072 2534
Fax +43 662 8072 2085
grk@stadt-salzburg.at

Bearbeitet von
Maria Loidl
Tel. +43 662 8072 2535
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Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung ordnungsgemäß
erfolgte und die Beschlussfähigkeit gegeben ist. Er weist auf die Übertragung der Sitzung im
Internet hin.

Die Protokolle über die Sitzungen vom 3.10. und 17.10.2024 sind den Fraktionen zugega-
ngen. Einwände dagegen werden nicht erhoben. Sie gelten somit als genehmigt.

Rechtzeitig vor Beginn der Sitzung wurden beim Vorsitzenden folgende Anträge gemäß
§ 22 GGO eingebracht:

Entfernung des Schildes „Durchfahrt gestattet“ am südlichen Giselakai und Ignaz-
Rieder-Kai
(§22/2024/093) (GR Sturany) (Beilage 1)

Instandsetzung der Stromanschlüsse für sämtliche Marktplätze am Marktgebiet
„Grünmarkt“
(§22/2024/092) (GR Dorner, LLM.oec.) (Beilage 2)

Die Anträge werden zur weiteren geschäftsordnungsgemäßen Behandlung im Wege des
Magistratsdirektors an die zuständigen Fachabteilungen weitergeleitet.

Vortrag Gemeinderat Mag. Ingeborg Haller (TOP 1)

05/03/15810/2024/012
Grünflächenzahl-Verordnung 2024
Beschlussfassung durch den Gemeinderat

Der Gemeinderat wolle beschließen:
"A. Der beigeschlossene Entwurf einer 'Grünflächenzahl-Verordnung 2024' wird
samt Erläuterungen zum Beschluss erhoben.
B. Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Vollziehung sind die erforderlichen
Personalressourcen im Bereich der MA 5 – Raumplanung und Baubehörde im
Stellenplan 2025 in Abstimmung mit der MD/02 – Personalamt nach Maßgabe
der budgetären Mittel vorzusehen.“

Die Berichterstatterin stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 5/03
vom 1.10.2024.
Mehrheitlicher Antrag an den Stadtsenat gegen die Stimme von GR Mag. Altbauer

(Beilage 3)

Vortrag Gemeinderat Mag. Ingeborg Haller (TOP 2)

05/01/90766/1990/097
Erlassung einer neuen Salzburger
Baumschutzverordnung 2024 (BSVO 2024)

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Salzburg möge beschließen:
„Gemäß § 11 des Salzburger Naturschutzgesetzes 1999, LGBl Nr 73/1999 in der Fassung
LGBl Nr 14/2024, wird nachfolgende Salzburger Baumschutzverordnung 2024 (BSVO 2024)
erlassen:
Salzburger Baumschutzverordnung 2024 (BSVO 2024)
§ 1 Ziele und Begriffsbestimmungen
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(1) Diese Verordnung dient dem Schutz und Erhalt des Baumbestandes in der Stadt
Salzburg und hat das Ziel, die heimische Artenvielfalt, das örtliche Kleinklima und eine ge-
sunde Wohnumwelt für die Bevölkerung aufrechtzuerhalten und zu verbessern oder das
typische Orts-, Straßen- und Landschaftsbild zu sichern.
(2) Im Sinne dieser Verordnung gelten als:
a. Anfahrschutz: Einrichtung an Straßen oder in der Nähe von Parkplätzen,
mit der die Bäume vor Anfahrschäden geschützt werden.
b. Baum: Holzgewächs, das aus Wurzel-, Stamm und Ästen besteht. Die Äste teilen sich in
der Krone oder verzweigen sich am Stamm von laub- oder nadeltragenden Zweigen.
c. Baumschulqualität: Die Qualität des Baumes entspricht den Güteanforderungen eines
Baumschulbetriebes.
d. Botanisch geschulte Fachkraft: Eine Person mit dem speziellen Fachwissen der Baumpfl-
ege mit entsprechend nachweisbarer Qualifikation.
e. Fachgerecht: Den Kenntnissen einer Fachkraft entsprechendes Vorgehen.
f. Formschnitt: Damit werden die Gehölze regelmäßig, in entsprechend kurzen Intervallen,
in eine bestimmte künstliche Form gebracht.
g. Habitatbaum: Ein lebender oder toter, stehender Baum, der mindestens einen Mikrolebe-
nsraum aufweist, wie zB Höhlung, Morschung, Wucherung oder Astausbruch, Pilzfruchtkö-
rper, Pilzbefall, Ausfluss, Nest, Pflanze, Flechte.
h. Kronenbereich: Der obere, aus Ästen oder Zweigen gebildete Teil des Baumes.
i. Mostobstbaum: Ein Laubbaum, dessen reife oder überreife Früchte zur Erzeugung von
Most verwendet werden können.
j. Obstbaum: Ein Laubbaum, der essbare Früchte hervorbringt.
k. Solitärstellung: Lage eines einzelnen, im Freistand aufwachsenden Baumes, der sich ohne
Konkurrenz von Nachbarbäumen entwickeln kann.
l. Stamm: Hauptachse des Baumes, beginnend am Stammfuß. Mehrstämmigkeit entsteht
als Ergebnis mehrerer geteilter Stämme oder Stämmlinge.
m. Wurzelbereich: Der Bodenbereich, der vom Baum durchwurzelt wird. Er nimmt die Bode-
nfläche ein, die sich unter der Kronentraufe zzgl 1,5 m befindet.
§ 2 Schutzumfang
(1) Der Baumbestand im gesamten Gebiet der Landeshauptstadt Salzburg ist nach den folg-
enden Bestimmungen geschützt.
(2) Geschützt sind in ihrem Wurzel-, Stamm- und Kronenbereich:
1. alle Laub- und Nadelhölzer mit dem Stammumfang von mindestens 55 cm sowie mehrs-
tämmige Bäume, wenn die Umfänge aller dieser Stämme mindestens 55 cm ergeben; dabei
wird der Stammumfang in einem Meter Höhe gemessen;
2. alle Ersatzpflanzungen gemäß § 6;
(3) Der Baumschutz nach diesen Bestimmungen findet keine Anwendung auf
1. Bäume, die aufgrund anderer Bestimmungen des Salzburger Naturschutzgesetzes 1999
unter Schutz stehen;
2. Wald im Sinn der forstrechtlichen Bestimmungen sowie Bäume, die im Rahmen einer
Rodungsbewilligung gemäß den §§ 17 ff des Forstgesetzes 1975 entfernt werden dürfen;
3. Bäume, die in Baumschulen oder Gärtnereien zum Zweck der Veräußerung gezogen
werden;
4. Obstbäume mit Ausnahme von Walnussbäumen und entlang von Straßen und Wegen st-
ehenden Mostobstbäumen;
5. Bäume, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften oder behördlicher Anordnungen
entfernt werden müssen;
6. Bäume auf Dachgärten und Tiefgaragen;
7. Bäume, die auf Friedhöfen innerhalb von Grabeinfassungen stehen;
8. Bäume auf Autobahnböschungen.
§ 3 Verbote
(1) Der unter Schutz stehende Baumbestand ist in seinem Wurzel-, Stamm- und Kronenber-
eich zu erhalten. Es ist daher untersagt:
1. Bäume zu fällen, auszugraben, auszuhauen, auszuziehen, abzubrennen, zu entwurzeln
oder sonst zu entfernen;
2. den ober- oder unterirdischen pflanzlichen Lebensraum der Bäume zum Nachteil des Bes-
tandes für andere Zwecke zu verwenden;
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3. Unter Schutz stehende Bäume durch chemische, mechanische oder andere Einwirkungen
zu beschädigen, im Wuchs zu hemmen oder zum Absterben zu bringen.
4. Unter Schutz stehende Bäume so zu schneiden (stutzen), dass sie in ihrem Bestand oder
weiteren Wachstum gefährdet oder in ihrem charakteristischen Aussehen wesentlich veränd-
ert werden;
(2) Nicht untersagt ist das Schneiden unter Schutz stehender Bäume, das ohne Gefährdung
des Bestandes lediglich der Verschönerung (Formschnitt), Auslichtung oder Pflege (Sanie-
rung) dient oder aus zwingenden öffentlichen Interessen, oder auf Grund anderer gese-
tzlicher Vorschriften notwendig ist. Die Befugnisse des Nachbarn gemäß § 422 ABGB bleiben
unberührt, insoweit ihre Ausübung nicht zur Zerstörung oder Vernichtung der unter Schutz
stehenden Bäume führt.
§ 4 Ausnahmen
Von den Verboten des § 3 Abs 1 sind von der Naturschutzbehörde Ausnahmen zu bewilligen,
wenn einer der folgenden Gründe vorliegt:
1. Der betreffende Baum ist aufgrund seines Zustandes nicht mehr schützenswert.
2. Das öffentliche Interesse an der Verwirklichung eines Vorhabens ist dem öffentlichen Int-
eresse an der Baumerhaltung übergeordnet. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die
Bebauung eines Bauplatzes ermöglicht werden soll und - nach Abwägung aller Umstände im
Sinne der Berücksichtigung des Baumbestandes im Projekt - für die Bebauung eine rechtsk-
räftige Baubewilligung vorliegt, deren Umsetzung Maßnahmen gemäß § 3 Abs 1 erforde-
rlich macht. Im Bewilligungsbescheid ist in diesem Fall anzuordnen, dass die bewilligten Ma-
ßnahmen frühestens sechs Monate vor dem tatsächlichen Baubeginn erfolgen dürfen.
3. Der betreffende Baum hat aufgrund seines Zustandes nur mehr eine geringe Lebenserw-
artung und soll durch die Neupflanzung eines geeigneten Baumes ersetzt werden.
4. Durch den Baum werden die Lebensraumbedingungen von Menschen unzumutbar ver-
schlechtert; dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Aufenthaltsräume und Hausgärten
unzumutbar beschattet werden.
5. Durch den Baum wird eine unzumutbare Beschattung verursacht, die durch eine Veränd-
erung des charakteristischen Aussehens (§ 3 Abs 1 Z 3) auf ein zumutbares Ausmaß verri-
ngert werden kann.
6. Die Entfernung eines Baumes ist zur Erhaltung oder Entwicklung eines benachbarten, we-
rtvollen Baumes erforderlich.
7. Es besteht die Gefahr, dass durch den Baum (zB durch seine Wurzelentwicklung oder du-
rch Äste) unmittelbar Anlagen beschädigt werden.
8. Die beabsichtigte Maßnahme führt zu keiner bedeutsamen Verschlechterung der Baumvit-
alität, des charakteristischen Aussehens (§ 3 Abs 1 Z 3) oder der Lebensraumbedingungen.
§ 5 Verfahren
(1) Wer beabsichtigt, einen gemäß § 2 unter Schutz stehenden Baum zu fällen, auszugr-
aben, auszuhauen, auszuziehen, abzubrennen, zu entwurzeln oder sonst zu entfernen oder
den ober- oder unterirdischen Lebensraum unter Schutz stehender Bäume zum möglichen
Nachteil des Bestandes zu verwenden, hat darum bei der Naturschutzbehörde vor Durchfüh-
rung der geplanten Maßnahme schriftlich mit folgenden Angaben anzusuchen:
1. Name und Anschrift des Antragstellers;
2. Wenn Antragsteller und Grundeigentümer nicht ident sind, auch Name und Anschrift des
Grundeigentümers sowie dessen Zustimmung zur Durchführung der geplanten Maßnahme
sowie im Falle eines Ansuchens um Fällung eines unter Schutz stehenden Baumes auch zur
Durchführung der Ersatzpflanzung;
3. Grundstücksnummer und Katastralgemeinde;
4. Art des Vorhabens;
5. Werden öffentliche Interessen gemäß § 4 Z 2 geltend gemacht, der Nachweis dieser Inte-
ressen;
6. Lageplan mit den für die Beurteilung des Vorhabens notwendigen Darstellungen, insbeso-
ndere der Einzeichnung der geplanten Standorte der Ersatzpflanzungen.
(2) Bei der Erteilung von Bewilligungen zur Verwendung des ober- oder unterirdischen Lebe-
nsraumes unter Schutz stehender Bäume für Maßnahmen, die die im § 11 Abs 1 Salzburger
Naturschutzgesetz 1999 angeführten Zwecke gefährden, können von der Behörde Auflagen
zur Sicherung des Bestandes der betroffenen Bäume vorgeschrieben werden. Ebenso kön-
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nen Auflagen zur Einhaltung artenschutzrechtlicher Belange, wie zB das Verbot von
jeglichen Eingriffen in den Baum während der Vogelbrutzeit, vorgeschrieben werden.
(3) Die Ausnahmebewilligung gilt als erteilt, wenn innerhalb von längstens drei Monaten ab
Einlangen des mit allen gemäß Abs 1 erforderlichen Angaben und Nachweisen versehenen
Ansuchens kein ablehnender Bescheid erlassen wird.
(4) Im Fall des Eingriffes in den Wurzelraum eines unter Schutz stehenden Baumes kann die
Naturschutzbehörde neben baumpflegerischen Maßnahmen auch die Beauftragung einer ök-
ologischen Bauaufsicht anordnen. Der Name der Bauaufsicht ist der Naturschutzbehörde vor
Beginn der Tätigkeit schriftlich bekanntzugeben.
§ 6 Ersatzpflanzung
(1)-Wird die Entfernung von unter Schutz stehenden Bäumen bewilligt oder gilt die Be-
willigung gemäß § 5 Abs 3 als erteilt, so ist ausgenommen in den Fällen des § 4 Z 1 und Z 6
mindestens eine Ersatzpflanzung vorzuschreiben. Die Behörde kann, wenn es zur Sicherung
der in § 11 Abs 1 Salzburger Naturschutzgesetz 1999 genannten Ziele erforderlich ist:
1. bestimmte Arten von Ersatzbäumen festlegen;
2. bestimmte Arten von Ersatzbäumen ausschließen;
3. mehr als einen Ersatzbaum vorschreiben;
4. bestimmte Standorte festlegen.
(2) Die Anzahl der Ersatzpflanzungsbäume bestimmt sich derart:
Stammumfang des zu fällenden Baumes (gemessen in 1m Höhe) Vorgeschriebene Ersatzpfl-
anzung
55 cm – 200 cm 1 Ersatzbaum
ab 200 cm 2 Ersatzbäume
Das Ausmaß der Ersatzpflanzung bestimmt sich derart, dass für jeden entfernten, geschütz-
ten Baum mindestens entweder ein Laubbaum mit einem Stammumfang von 20/25 cm,
gemessen in einem Meter Höhe, bei Bäumen mit einem Kronenansatz unter einem Meter
Höhe, gemessen an dieser Stelle oder mindestens ein Nadelbaum mit einer Gehölzhöhe von
300/350 cm zu pflanzen und zu erhalten ist. Die Behörde kann die Stammumfänge der Ers-
atzbäume bei Laubbäumen auch im Ausmaß von 16/18 cm bzw bei Nadelbäumen die Geh-
ölzhöhen im Ausmaß von 200/250 cm vorschreiben, wenn dies aus Gründen beengter Platz-
verhältnisse erforderlich ist. Sie kann die Stammumfänge der Ersatzbäume bei Laubbäumen
auch im Ausmaß von 30/35 cm oder 40/45 cm bzw bei Nadelbäumen die Gehölzhöhen im
Ausmaß von 400/450 cm oder 500/550 cm vorschreiben, wenn dies zur Erreichung der Ziele
gemäß § 11 Abs 1 Salzburger Naturschutzgesetz 1999, insbesondere zur Sicherung des
Orts-, Straßen- oder Landschaftsbildes, notwendig ist. Die Behörde hat die Gehölzhöhen des
Ersatzbaumes bei Eiben analog von 175/200 cm, von 200/250 cm, von 250/300 cm oder
von 300/350 cm vorzuschreiben. Bei der Vorschreibung eines Ginkgobaumes als Ersatzpfla-
nzung hat die Behörde den Stammumfang als Größenklasse heranzuziehen.
(3) Die Ersatzpflanzung ist spätestens in der nächstfolgenden Pflanzperiode, wenn der Entf-
ernungsgrund jedoch eine Bauführung ist, binnen eines Jahres ab Beginn der Nutzungsaufn-
ahme eines Baues vorzunehmen. Ersatzbäume sind in Baumschulqualität und in Solitärst-
ellung fachgerecht zu pflanzen.
(4) Eine Ersatzpflanzung gilt erst dann als erfüllt, wenn nach Ablauf von drei Jahren ab de-
ren Vornahme am Ersatzbaum kein Anzeichen von den Weiterbestand gefährdenden
Schädigungen auftritt. Ist dies nicht der Fall, ist eine nochmalige Ersatzpflanzung spätestens
in der nachfolgenden Pflanzperiode vorzunehmen.
(5) Die Ersatzpflanzung im vorgeschriebenen Ausmaß bzw an dem vorgeschriebenen Stand-
ort ist der Behörde vom Verpflichteten nach deren Vornahme unverzüglich anzuzeigen. Die
Behörde hat sich selbst oder durch eine von ihr beauftragte Person tunlichst von der durchg-
eführten Ersatzpflanzung zu überzeugen.
(6) Die Ersatzpflanzung ist auf demselben Grundstück, auf dem sich der entfernte Baum
befunden hat, vorzunehmen. Ist die Ersatzpflanzung auf diesem Grundstück nachweislich
nicht möglich, kann die Ersatzpflanzung auf einem anderen im Eigentum des Antragstellers
stehenden Grundstück oder auf einem Fremdgrundstück erfolgen, soweit der betroffene
Grundeigentümer seine schriftliche Zustimmung hierzu erteilt. Die Ersatzpflanzung ist jede-
nfalls im Gebiet der Stadtgemeinde Salzburg vorzunehmen.
(7) Wenn es die besonderen ökologischen Verhältnisse und der Standort des zur Fällung be-
antragten Baumes zulassen, kann anstelle einer Ersatzpflanzung der Erhalt des Baumes als
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Habitatbaum mit der Mindesthöhe von 5,00 m vorgeschrieben werden, um eine wesentliche
Verbesserung des Naturhaushaltes zu erreichen.
§ 7 Ausgleichsabgabe
(1) Wird eine Ausnahmebewilligung für Maßnahmen iSd § 3 Abs 1 Z 1 erteilt und ist eine Er-
satzpflanzung auf Grundstücken des Antragstellers oder Fremdgrundstücken aus für die
Behörde nachvollziehbaren Gründen nicht möglich bzw. liegt keine Zustimmung des Eigent-
ümers eines Fremdgrundstückes vor, so ist dem Antragsteller nach Maßgabe folgender Bes-
timmungen eine Ausgleichsabgabe vorzuschreiben.
(2) Die Ausgleichsabgabe setzt sich aus den jeweiligen durchschnittlichen Anschaffungs-
und Pflanzungskosten für einen Baum jener Größe zusammen, wie er ansonsten für einen
Baum bei einer Anwendung des § 6 Abs 2 als Ersatzpflanzung vorzuschreiben wäre. Die Au-
sgleichsabgabe beträgt bei Laubbäumen bei einem Stammumfang von 16/18 cm und bei
Nadelbäumen bei einer Gehölzhöhe von 200/250 cm 1.000 €, bei einem Stammumfang von
20/25 cm und einer Gehölzhöhe von 300/350 cm 2.000 €, bei einem Stammumfang von
30/35 cm und einer Gehölzhöhe von 400/450 cm 4.000 €, bei einem Stammumfang von
40/45 cm und einer Gehölzhöhe von 500/550 cm 7.000 €.
(3) Die Ausgleichsabgabe ist spätestens mit Ablauf eines Monats nach Entfernung des
Baumes fällig.
(4) Die Erträge aus der Ausgleichsabgabe sind für Baumpflanzungen einschließlich der
unmittelbar damit in Zusammenhang stehenden Schutzmaßnahmen für Baumscheiben so-
wie für Wurzelraumverbesserungen oder Anfahrschutzvorrichtungen, jeweils im Gebiet der
Stadt Salzburg, zu verwenden.
§ 8 Absehen von Ersatzpflanzungen oder Ausgleichsabgabe
Von der Vorschreibung einer Ersatzpflanzung oder einer Ausgleichsabgabe kann abgesehen
und der Erhalt eines bestimmten Baumes oder mehrerer Bäume vorgeschrieben werden,
wenn der Grundeigentümer, Bestandnehmer oder sonst Verfügungsberechtigte nachweist,
dass auf der Liegenschaft bereits ein Baumbestand vorhanden ist, der folgende Vorausse-
tzungen erfüllt:
1. Der Baum hat den Stammumfang von 55 cm, gemessen im einem Meter Höhe, noch
nicht erreicht (§ 2 Abs 2 Z 1).
2. Der Baum entspricht den Zielen gemäß § 11 Abs 1 Salzburger Naturschutzgesetz 1999.
3. Der Baum erfüllt hinsichtlich Stammumfang (bei Laubbäumen) oder Gehölzhöhe (bei
Nadelbäumen) jene Voraussetzungen, die bei einer Ersatzpflanzung zu erfüllen wären (§ 6
Abs 2).
4. Der Baum erfüllt die Mindestanforderungen der Gütebestimmungen für Baumschulpfla-
nzen und befindet sich an einem geeigneten Standort in Solitärstellung.
§ 9 Strafbestimmungen
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung oder der aufgrund dieser
Verordnung erlassenen Bescheide werden als Verwaltungsübertretungen gemäß § 61
Salzburger Naturschutzgesetz 1999 - NSchG, LGBl Nr 73/1999, idgF bestraft.
§ 10 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt gemäß § 19 Abs 5 des Salzburger Stadtrechtes 1966 nach Ablauf des
Tages in Kraft, an dem das Stück des Amtsblattes, das die Kundmachung enthält, herausg-
egeben und versendet wird.“

Die Berichterstatterin stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 5/01
vom 24.10.2024.
Mehrheitlicher Antrag an den Stadtsenat gegen die Stimmen der ÖVP und GR Mag. Altbauer

(Beilage 4)

Vortrag Gemeinderat Mag. (FH) Hermann Wielandner (TOP 3)

05/03/15771/2024/006
Änderung des Flächenwidmungsplanes der Landeshauptstadt Salzburg
Bereich Mönchsberg/Hofstallgasse (Festspielhäuser)
Gst 2536/2 ua, alle KG Salzburg;
Beschlussfassung über den Entwurf durch den Stadtsenat
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Der Stadtsenat möge gestützt auf Punkt 1.2.16. des Anhanges zur GGO beschließen:
„Gemäß § 65 Abs 1 Z 3 des Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009 wird der Entwurf zur
Änderung des Flächenwidmungsplanes 1997 im Bereich Mönchsberg/Hofstallgasse (hinsich-
tlich der Erweiterung der Festspielhäuser) entsprechend der planlichen Darstellung ON 3 be-
schlossen.“

Der Berichterstatter stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 5/03
vom 18.10.2024.
Einstimmiger Antrag an den Stadtsenat (Beilage 5)

Vortrag Gemeinderat Hannelore Schmidt (TOP 4)

05/03/65236/2015/005
Ausbau des ÖV-Angebotes in der Stadtregion Salzburg;
Umsetzungsschritt 3A- Angebotserweiterung Linie 22 und neue Linie 17

Der Gemeinderat möge beschließen:

"1. Die ÖV-Angebotsausweitungen in Form einer neuen Linie 17 (Anbindung der Rennbahn-
siedlung) und eines Maßnahmenbündels für die Linie 22 (Schallmoos) sollen gemäß dem
Zwischenschritt 3A zum „Nahverkehrsplan für die Stadtregion Salzburg 2023 bis 2027“ mit
Ende der Semesterferien 2025 umgesetzt werden.

2. Die dazu erforderliche Leistungsanpassung soll durch die MD/00 ausgearbeitet werden
(eigene Beschlussvorlage)."

Die Berichterstatterin stellt den Antrag auf Zustimmung zum Amtsvorschlag der Abt. 5/03
vom 21.10.2024.

Im Sinne der geführten Diskussion wird auf Antrag von GR Dipl.-Ing. Brandstätter der Amt-
sbericht zu Klubberatungen zurückgestellt. (Beilage 6)

Ende des öffentlichen Teils der Sitzung: 15.09 Uhr

Die Schriftführerin:

Der Vorsitzende:

Dauer der Sitzung: 1 Stunden 9 Minuten
Anzahl der behandelten Geschäftsstücke: 4

Der Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss behandelt im Rahmen der Sitzung gemäß §
29 Abs. 4 StR bzw. § 34 Abs. 2 GGO einen Vorlagebericht im nichtöffentlichen Teil der Si-
tzung. Darüber wird ein eigenes Protokoll erstellt.


